
Ballspielverein Gräfrath e. V.  
 
Beitrittserklärung für eine Fördermitgliedschaft:  

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Ballspielverein Gräfrath e. V.“ zu Solingen als 
Fördermitglied im Sinne von § 2 III b der Vereinssatzung. Gleichzeitig übernehme ich 
hiermit die Verpflichtung zur Entrichtung des Jahresbeitrags. Dieser wurde vom 
Hauptvorstand auf mindestens 60,00 € jährlich festgesetzt. 
 
Name:_____________________________________________________________ 
 
Vorname:__________________________________________________________ 
 
geb. am:________________________in:_________________________________ 
 
Beruf:_____________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort:_________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:_________________________________________________ 
 
Telefon:_____________________________E-Mail:__________________________ 
 
letzte Vereinszugehörigkeit (nur Fußballvereine):__________________________________ 
 
Austritt per Einschreiben:_______________________________________________ 
 
Datum:_____________________________________________________________ 
 
Unterschrift:_________________________________________________________ 
 
 
Auszug aus der Vereinssatzung:  
Mitgliedschaft (§ 2): 
Mitglied kann werden, wer sich unter Anwendung der Vereinssatzung zum Sport bekennt und sich 
verpflichtet, den Verein durch Zahlung eines Jahresbeitrags zu unterstützen. Fördermitglieder, welche 
kein Stimmrecht besitzen und nicht in Ämter gewählt werden dürfen, zahlen einen ermäßigten Beitrag. 
Der Mindestbeitrag für Fördermitglieder wird durch Beschluß des Hauptvorstandes festgesetzt. 
 
Beitragspflicht (§ 5): 
Die regelmäßige Beitragspflicht stellt eine Bringschuld dar. Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden 
Jahres, spätestens jedoch bis zum 15. März des Kalenderjahres, im Voraus zu zahlen. Der Vorstand 
ist verpflichtet, säumige Mitglieder zum 01. April eines Jahres schriftlich anzumahnen und bei Nicht- 
zahlung bis zum 30. April eines Jahres das gerichtliche Mahnverfahren (Zahlungsbefehl)  einzuleiten. 
Alle anfallenden Kosten gehen zu Lasten des säumigen Mitglieds.  
 
Austritt (§ 2 V a): 
Der Vereinsaustritt muss dem Verein an seine Vereinsanschrift per Einwurf-Einschreiben  mitgeteilt 
werden. Jedes ausscheidende Mitglied ist verpflichtet, den vollen Beitrag für das laufende 
Kalenderjahr zu zahlen.  


